
Allgemeine Bedingungen
für die Haustier-Kranken-
versicherung (AHKV)
und
Auszug aus dem Gesetz
über den Versicherungs-
vertrag (VVG)



§ I Versicherte Tiere und Aufnahme in die Versiche-
rung

I. Versichert sind die Haustiere, die im Versicherungs-
vertrag bezeichnet sind.

2. Es können gesunde Tiere ab dem tariflich oder
vertraglich vereinbarten Lebensmonat bis zur Vollen-
dung des vereinbarten Lebensjahres aufgenommen
werden.

3. Als nicht gesund und damit nicht versicherungs-
fähig gelten Tiere mit chronischen oder akuten Erkran-
kungen, es sei denn, die Erkrankung erfordert in Zu-
kunft keinerlei medizinische Behandlung.

§ 2 Versicherte Gefahren und Kosten

I. Tritt bei einem versicherten Tier eine Veränderung
des Gesundheitszustandes auf, die eine tierärztliche Be-
handlung erforderlich macht, so ersetzt der Versicherer
dem Versicherungsnehmer die durch Rechnung des Tier-
arztes nachgewiesenen und innerhalb der Vertragslaufzeit
angefallenen Kosten im nach Tarif und Vertrag vereinbar-
ten Umfang.

2. Sofern Unfallschutz vereinbart ist, ersetzt der Ver-
sicherer die unmittelbaren und zeitnah zu behandelnden
Folgen eines Unfalls. Als Unfall gilt im Sinne dieser Be-
dingungen, wenn das versicherte Tier durch ein plötzlich
von außen auf das versicherte Tier wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung
erleidet.

3. Der Verkehrsunfallschutz umfaßt Leistungen nach
Ziffer 2 als Folgen eines von einem motorisierten Verkehrs-
teilnehmer verursachten Unfalls im öffentlichen Straßen-
verkehr.

4. Sofern Operations-Kosten-Schutz vereinbart ist,
ersetzt der Versicherer die unmittelbaren Kosten einer
Operation inkl. unmittelbarer stationärer und ambulanter
Nachsorge. Als Operation gilt im Sinne dieser Bedin-
gungen ein chirurgischer Eingriff unter Narkose zur
Wiederherstellung des Gesundheitszustandes an ein-
zelnen Organen.

§ 3 Nicht versicherte Gefahren und Kosten

Der Versicherer ersetzt keine Kosten für:

1. Diät- und Ergänzungsfuttermittel.
2. Pflegezubehör und Bedarfsgegenstände.
3. Kastration und Sterilisation.
4. Erstellen von Bescheinigungen und Gutachten, Aufnah-

meuntersuchungen und Kennzeichnung des Tieres. 
5. Im Operations-Kosten-Schutz werden zudem keine

Kosten ersetzt für Impfungen (außer Tetanus), Wurm-
kuren, Floh-/Zeckenbehandlungen sowie Zahnsteinent-
fernungen, Prothesen des Bewegungsapparates und
Behandlungen zur Geburtshilfe.

Dies gilt auch für alle mit Ziffer 1-5 in Zusammenhang
stehenden Konsultationen.

§ 4 Versicherungsort

Der Versicherungsschutz gilt in der Bundesrepublik
Deutschland. Während eines vorübergehenden Aufent-
haltes bis zu zwei Monaten im europäischen Ausland
nach geographischer Definition einschließlich der
Kanarischen Inseln, Madeiras und des asiatischen Teils
der Türkei besteht auch ohne besondere Vereinbarung
Versicherungsschutz.

§ 5 Tierarztwahl

I. Der Versicherungsnehmer ist in der Wahl der Tierarzt-
praxis frei.

2. Der Versicherer kann im Einzelfall Tierarztpraxen
durch vorherige Ankündigung in Form einer schriftlichen
Mitteilung an die in Betracht kommenden Versicherungs-
nehmer von der Behandlung der versicherten Tiere aus-
schließen.

§ 6 Anzeigepflichten und Obliegenheiten des Ver-
sicherungsnehmers

I. Der Versicherungsnehmer hat alle Antragsfragen, ins-
besondere die Fragen zur Gesundheit seines Tieres, wahr-
heitsgemäß zu beantworten. Bei schuldhafter Verletzung
dieser Obliegenheit kann der Versicherer nach Maßgabe
der §§ 16 bis 21 V VG vom Vertrag zurücktreten und leis-
tungsfrei sein.

2. Der Versicherungsnehmer hat den Versicherungs-
fall nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern.

3. Der Versicherungsnehmer gibt dem Versicherer
auf Wunsch die Gelegenheit, Feststellungen über
Grund und Höhe der Kosten zu treffen. Die Ärzte, die
das versicherte Tier behandelt oder untersucht haben,
sind ermächtigt, alle erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len.

4. Der Versicherungsnehmer hat die Kosten durch
Vorlage der Originalrechnung des Tierarztes unverzüg-
lich, spätestens innerhalb eines Monats nach Ende des
jeweiligen Versicherungsjahres nachzuweisen. Werden
Leistungen aus Verkehrsunfallschutz verlangt, so hat der
Versicherungsnehmer die polizeilichen Unterlagen über
den Vorgang nachzuweisen. Der Versicherer ist ermäch-
tigt, Akteneinsicht bei den zuständigen Behörden zu
nehmen.

5. Verletzt der Versicherungsnehmer eine oder meh-
rere der unter den Ziffern 3 bis 5 genannten Obliegen-
heiten, so kann der Versicherer gemäß den §§ 6 Abs. 3
und 62 Abs. 2 VVG leistungsfrei sein.

§ 7 Beginn und Ende von Vertrag und Haftung

I. Vertrag und Haftung beginnen mit dem im Versiche-
rungsvertrag jeweils genannten Datum.

2. Vertrag und Haftung enden mit dem vereinbarten
Zeitpunkt. Versicherungsverträge von mindestens einjäh-
riger Dauer verlängern sich von Jahr zu Jahr, wenn sie
nicht spätestens einen Monat vor Ablauf durch eine Par-
tei schriftlich gekündigt werden.

3. Nach einem Schadenfall haben sowohl der Ver-
sicherungsnehmer als auch der Versicherer das Recht,
den Vertrag innerhalb eines Monats zu kündigen. Die
Frist beginnt mit dem Abschlusse der Verhandlungen
über die Entschädigung.

§ 8 Versicherungsbeitrag

I. Der Versicherungsnehmer hat den ersten Jahres-
beitrag spätestens nach Ablauf der Widerspruchsfrist zu
zahlen. Folgebeiträge am Ersten des Monats, in dem ein
neues Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen nicht recht-
zeitiger Zahlung des ersten Beitrages oder der ersten Rate
des ersten Beitrages ergeben sich aus § 38 VVG; im üb-
rigen gilt § 39 VVG. Rückständige Folgeprämien dürfen
nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf der nach § 39 VVG
für sie gesetzten Zahlungsfrist eingezogen werden.

2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausstehen-
de Raten als gestundet. Sie werden sofort fällig, wenn
der Versicherungsnehmer in Verzug gerät.

3. Fällt das versicherte Interesse nach Beginn der Ver-
sicherung weg, gilt § 68 Absatz 2 VVG.

4. Für den Fall der Veräußerung der versicherten
Tiere gilt § 69 Absatz 2 VVG.

5. Der Versicherer kann bei der Gestaltung der Ver-
träge Selbstbeteiligung und Schadenstaffelungen wie bei
§ 9 Ziffer 2 vorsehen. Besondere Vereinbarungen können
für einzelne Tiere oder Gruppen von Tieren getroffen
werden.

§ 9 Anpassung des Beitrages

I. Die Prämie kann erhöht und muß gesenkt werden,
wenn sich die Bezüge der Tierarzthelferinnen nach dem
Gehaltstarifvertrag für Arzthelferinnen, oder die Gebüh-
ren der Tierärzte gemäß Gebührenordnung für Tierärzte
(GOT) seit der letzten Prämientariffestsetzung geändert
haben. 

Der Beitrag kann bis zur durchschnittlichen prozentua-
len Erhöhung einer der beiden Bezugsgrößen erhöht
oder er muß bis zur prozentualen Senkung einer der
beiden Bezugsgrößen gesenkt werden.

Der Versicherer kann den Beitrag höchstens einmal im
Versicherungsjahr anpassen.

In einem Beitragserhöhungszeitraum kann nur die eine
oder andere Bezugsgröße zur Berechnung herangezo-
gen werden.

2. Eine Erhöhung der Prämie darf den zum Zeitpunkt
der Erhöhung für neue Verträge geltenden Prämiensatz
nicht übersteigen. 

3. Die Beitragsanpassung wird dem Versicherungs-
nehmer mitgeteilt.

4. Bei Beitragserhöhung besteht ein Kündigungs-
recht des Versicherungsnehmers nach Maßgabe von 
§ 31 VVG (Anlage).

5. Bei der Beitragserhöhung können Gruppen von
Versicherungsnehmern oder Tieren, bei denen gemeinsa-
me Merkmale gegeben sind, teilweise oder gänzlich aus-
genommen werden.

§ 10 Schriftliche Form

Sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungs-
nehmers bedürfen der Schriftform und sind an den Ver-
sicherer zu richten.

§ 11 Schlußbestimmungen

I. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Ab-
weichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften.

2. Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versiche-
rungsvertrag (VVG), der insbesondere die in diesen All-
gemeinen Versicherungsbedingungen erwähnten Be-
stimmungen enthält, ist im folgenden abgedruckt.

Allgemeine Bedingungen für die
Haustier-Krankenversicherung (AHKV)



§ 6 Obliegenheiten

(1) Ist im Vertrag bestimmt, daß bei Verletzung einer
Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalls
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt
die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verlet-
zung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versiche-
rer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhal-
tung der Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, daß
die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist.
Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monats nicht,
so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht
berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Ver-
sicherungsnehmer zum Zwecke der Verminderung der
Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem
Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der
Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht beru-
fen, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf den Eintritt
des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm oblie-
genden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart,
daß die Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt
des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu
erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein,
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung
bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet,
als die Verletzung Einfluß weder auf die Feststellung
des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer
bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berech-
tigt sein soll, ist unwirksam.

§ 16 Vorvertragliche Anzeige

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung
des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer
anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrenumstände, die
geeignet sind, auf den Entschluß des Versicherers, den
Vertrag überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt ab-
zuschließen, einen Einfluß auszuüben. Ein Umstand, nach
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich ge-
fragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines er-
heblichen Umstandes unterblieben, so kann der Versiche-
rer von dem Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn
die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb un-
terblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der
Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat.

3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den angezeigten Umstand kannte oder wenn die
Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
unterblieben ist.

§ 17

(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann
zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand eine
unrichtige Anzeige gemacht worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrich-
tigkeit dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige
ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig
gemacht worden ist.

§ 18 Schriftliche Fragen

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an
der Hand schriftlicher von dem Versicherer gestellter
Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unter-
bliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht
ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger
Verschweigung zurücktreten.

§ 19 Vertragsschluß durch Vertreter

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von
einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlossen, so
kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht
nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann
sich darauf, daß die Anzeige eines erheblichen Umstandes
ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht
ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm
selbst ein verschulden zur Last fällt.

§ 20 Ausübung des Rücktritts

(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats
erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in wel-
chem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pflicht Kenntnis erlangt.

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber
dem Versicherungsnehmer. Im Falle des Rücktritts sind,
soweit dieses Gesetz nicht in Ansehnung der Prämie ein
anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die
empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine
Geldsumme ist von der Zeit des Empfangs an zu ver-
zinsen.

§ 21 Leistungspflicht trotz Rücktritt

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungs-
fall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur
Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in
Ansehnung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, kei-
nen Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls und
auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt
hat.

§ 22 Arglistige Täuschung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung über Gefahrenumstände anzufechten,
bleibt unberührt.

§ 31 Kündigung nach Erhöhung der Prämie

Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel
die Prämie, ohne daß sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, so kann der Versicherungsneh-
mer innerhalb eines Monats nach Eingang der Mittei-
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens
jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhö-
hung, das Versicherungsverhältnis kündigen.

§ 38 Erste Prämie

(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht recht-
zeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die
Prämie nicht innerhalb von drei Monaten vom Fällig-
keitstage an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39 Folgeprämie

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt,
so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf
dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung
genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unter-
schrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die
nach Abs. 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind.
Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vor-
schriften erfolgt, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der
Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des
Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der geschul-
deten Zinsen oder Kosten im Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist,
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im
Verzug ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung
der Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann
bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt
erfolgen, daß sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn
der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der
Zahlung im Verzug ist; hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.
Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der
Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats
nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nach-
holt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetre-
ten ist.

(4) Soweit die in Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen
davon abhängen, daß Zinsen oder Kosten nicht gezahlt
worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestim-
mung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten
angibt.

§ 40 »Grundsatz« der Unteilbarkeit

(1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verlet-
zung einer Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung
auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch
Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird der
Versicherungsvertrag durch den Versicherer angefoch-
ten, so gebührt dem Versicherer sowohl die Prämie bis
zum Schluß der Versicherungsperiode, in der er von der
Verletzung der Obliegenheit, der Gefahrerhöhung oder
von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird
die Kündigung erst in der folgenden Versicherungs-
periode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur Be-
endigung des Versicherungsverhältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht
rechtzeitiger Zahlung der Prämie nach § 39 gekündigt,
so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendi-
gung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt der Ver-
sicherer nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. Ist mit Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde in den Versicherungsbe-
dingungen ein bestimmter Betrag für die Geschäfts-
gebühr festgesetzt, so gilt dieser als angemessen.

§ 62 Rettungspflicht

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei
dem Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für

Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
vom 30. Mai 1908 (RGBI. 1 S. 263)



die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-
gen und dabei die Weisungen des Versicherers zu be-
folgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche
Weisungen einzuholen.

Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen
entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Ver-
sicherungsnehmer nach eigenem pflichtgemäßen Er-
messen zu handeln.

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenhei-
ten verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei, es sei denn, daß die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur
Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Scha-
dens auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten
nicht wäre.

§ 67 Übergang von Ersatzansprüchen

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch
auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so
geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit die-
ser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versiche-
rungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder
ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf,
so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit
frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Er-
satz erlangen können.

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungs-
nehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Über-
gang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über,
wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht
hat.

§ 68 Interessenmangel

(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn
der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versiche-
rung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein
künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur
Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Ver-
pflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer
kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn
der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die

Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des
Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn
der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch
eine behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges
weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeid-
liche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer
nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahr-
tragung entspricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versi-
cherungsfall eingetreten ist, so gebührt dem Versiche-
rer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.

In den Fällen des § 51 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über
den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 (Reichs-
gesetzbl. S. 263) in der Fassung der Verordnung vom 6.
April 1943 (Reichsgesetzbl. 1 S. 178) sind die vom Ver-
sicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile
erst am Schluß der Versicherungsperiode, in den Fällen
des § 68 Abs. 2 und 3 erst nach Kriegsende zu zahlen.

§ 69 Übergang des Versicherungsverhältnisses

(1) Wird die versicherte Sache von dem Versiche-
rungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers
der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Für die Prämie, welche auf die Zeit des Eintritts
laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der
Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das
Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten
Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich gel-
ten zu lassen, wenn er von Ihr Kenntnis erlangt; die
Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerlichen
Gesetzbuches finden entsprechende Anwendung.

§ 96 Kündigung nach dem Versicherungsfall

(1) Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls ist
jeder Teil berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu
kündigen.

(2) Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines
Monats seit dem Abschlusse der Verhandlungen über

die Entschädigung zulässig. Der Versicherer hat eine
Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der
Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren
Zeitpunkt, als den Schluß der laufenden Versicherungs-
periode kündigen.

(3) Kündigt der Versicherungsnehmer, so gebührt
dem Versicherer gleichwohl die Prämie für die laufende
Versicherungsperiode. Kündigt der Versicherer, so gilt
das gleiche in Ansehnung desjenigen Teils der Prämie,
welcher auf den dem Schaden entsprechenden Betrag
der Versicherungssumme entfällt; von der auf den Rest-
betrag der Versicherungssumme entfallenden Prämie
gebührt dem Versicherer nur der Teil, welcher der abge-
laufenen Versicherungszeit entspricht
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